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VORSCHLÄGE FÜR ÄNDERUNGEN DER DEM ADN BEIGEFÜGTEN VERORDNUNG 

Weitere Änderungsvorschläge 

7.2.4.10.1 

Eingereicht durch die Europäische Binnenschiffahrts Union1 

 

 

1. Absatz 7.2.4.10.1 ADN lautet: 

 

„Mit dem Laden und Löschen darf nicht angefangen werden, solange nicht eine Prüfliste für das 

betreffende Umschlaggut ausgefüllt worden ist und die Fragen 1 bis 18 der Prüfliste zur Bestätigung mit 

„X“ angekreuzt sind. Nicht zutreffende Fragen sind zu streichen. Die Liste muss in zweifacher 

Ausfertigung ausgefüllt und vom Schiffsführer oder von einer von ihm beauftragten Person sowie von der 

an der Landanlage für den Umschlag verantwortlichen Person unterschrieben werden. Können nicht alle 

zutreffenden Fragen mit „JA“ beantwortet werden, ist der Umschlag nur mit Zustimmung der zuständigen 

Behörde gestattet.“ 

 

2. Obwohl die heutigen Formulierungen bereits sehr detailliert sind, werden einige Aspekte in der Praxis 

nicht richtig verstanden und bedürfen daher der Klarstellung, damit die Prüfliste die ihr zugedachte 

Funktion erfüllen kann. 

 

3. EBU schlägt folgenden ergänzten und sprachlich überarbeiteten Text vor: 

 

„Mit dem Laden und Löschen darf erst dann begonnen werden, wenn nicht angefangen werden, solange 

nicht eine Prüfliste nach Abschnitt 8.6.3 ADN für das betreffende Umschlaggut ausgefüllt worden ist und 

die Fragen 1 bis 18 der Prüfliste zur Bestätigung mit „X“ angekreuzt sind. Nicht zutreffende Fragen sind 

zu streichen. Die Liste muss nach dem Anschluss der für den Umschlag vorgesehenen Leitungen und vor 

Umschlagsbeginn in zweifacher Ausfertigung ausgefüllt und vom Schiffsführer oder von einer von ihm 

beauftragten Person sowie von der an der Landanlage für den Umschlag verantwortlichen Person 

unterschrieben werden. Können nicht alle zutreffenden Fragen mit „JA“ beantwortet werden, ist der 

Umschlag nur mit Zustimmung der zuständigen Behörde gestattet.“ 

 

 

*** 

                                                 
1 Von der UN-ECE in Englisch, Französisch und Russisch unter dem Aktenzeichen 

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2013/11 verteilt. 


